
 
 
 
 
 

  

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Verlängerung des Sozialdienstleister-Einsatz-
gesetzes und weiterer Regelungen 

14.3.2022 

Angesichts der geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes (Anhörung zum Entwurf 
am 14.3.2022) und des hier vorgelegten „Entwurf eines Gesetzes zur Verlängerung des Sozial-
dienstleister-Einsatzgesetzes und weiterer Regelungen“ vom 10.3.2022 fordert das Mütterge-
nesungswerk und seine Trägergruppen im Verbund die Bundesregierung dringend auf,  

- die wirtschaftliche Absicherung für coronabedingte Ausfälle in Einrichtungen für me-
dizinische Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen im Verbund des Müttergene-
sungswerks nahtlos über den 19.3.2022 hinaus bis zum 31.12.2022 fortzusetzen;  

- die geplanten Änderungen an den §§ 111 und 111c SGB V wie geplant und im Entwurf 
vorgelegt umzusetzen, sowie zeitgleich 

- die Änderungen der Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für Vereinbarungen 
zur wirtschaftlichen Sicherung der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in den 
vorliegenden Entwurf aufzunehmen und zeitgleich umzusetzen, so dass sofort ab dem 
20.3.2022 eine Vereinbarung über die Fortsetzung der Ausgleichszahlungen zwischen 
den Krankenkassen und den maßgeblichen Verbänden abgeschlossen werden kann. 

Änderungsbedarf 

1. Änderung der §§ 111 und 111c SGB V: 

§ 111 Absatz 5 Satz 6: Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrats die in Satz 5 genannte Frist bis zum 31.De-
zember 2022 verlängern. 

§ 111c Absatz 3 Satz 6: Das Bundesministerium für Gesundheit kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrats die in Satz 5 genannte Frist bis zum 31. De-
zember 2022 verlängern. 

2. Änderung der Verordnung durch eine zweite Änderung 

Zweite Änderung der Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für Vereinbarun-
gen zur wirtschaftlichen Sicherung der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen  

Die Verordnung zur Verlängerung des Zeitraums für Vereinbarungen zur wirtschaftli-
chen Sicherung der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen vom 7. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1710) in der 1. Änderungsfassung (Artikel 7 Bundesgesetzblatt I 2021 Nr. 79 
vom 23.11.2021) wird wie folgt geändert:  

1. In § 1 wird die Angabe „19. März 2022“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ er-
setzt.  

2. In § 2 wird die Angabe „19. März 2022“ durch die Angabe „31. Dezember 2022“ er-
setzt. 

Begründung:  

Der vorliegende Entwurf sieht derzeit nur Änderungen der §§ 111 und 111c SGB V vor. 
Dadurch wird erreicht, dass ab dem 20.3.2022 die Möglichkeit besteht, die Vorsorge- und Re-
habilitationseinrichtungen finanziell zu unterstützen, sofern wirtschaftliche Belastungen 
coronabedingt entstehen. Es wird aber erst zu den Ausgleichszahlungen kommen, wenn 



 
 
 
 
 

  

Bundesminister Prof. Lauterbach und Bundesminister Lindner die zur Aktivierung nötige 
Rechtsverordnung erlassen, damit der GKV-Spitzenverband sowie die maßgeblichen Ver-
bände nach dem 20.3.2022 eine Vereinbarung über die Ausgleichszahlungen abschließen 
können.  

Durch die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetz (Entwurf eines Gesetzes zur Än-
derung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften vom 10.3.22) sind Vorsorge- 
und Rehabilitationseinrichtungen ab dem 20.3.2022 grundsätzlich bei allen Corona-Maßnah-
men ausgenommen, Hygienepläne dürfen durch die Gesundheitsbehörden nicht mehr allge-
mein oder prophylaktisch angeordnet werden. Allerdings soll im Infektionsschutzgesetz die 
„Hotspot-Regelung“ verankert werden, durch die Landesparlamente bei einem erhöhten In-
fektionsgeschehen oder neuen Virusvarianten wieder Hygienemaßnahmen und Testpflichten 
anordnen können.  

Für die Kliniken im Verbund des MGW wird es in solchen Fällen in jedem Fall wieder zu wirt-
schaftlichen Belastungen kommen. Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen ist es wahr-
scheinlich, dass es zu solchen lokalen Regelungen kommen wird. in den Kurmaßnahmen sind 
vulnerable Gruppen und ungeimpfte Personen anwesend. Die Kinder (maximal 12 Jahre) sind 
zu einem erheblichen Teil nicht geimpft. Das Risiko eines Ausbruchsgeschehens in einem Kur-
durchgang ist ebenso präsent wie die Risiken von kurzfristigen Nichtanreisen infolge positiver 
Testung der Patient*innen unmittelbar vor der Anreise. 

Aus den verhandelten Vergütungssätzen mit den Krankenversicherungen sind diese Zusatz-
kosten nicht finanzierbar. Anders als wirtschaftlich tätige Einrichtungen sind die Kliniken im 
Verbund des Müttergenesungswerks ausschließlich gemeinnützig tätig. Sie haben keine Rück-
lagen aus wirtschaftlich guten Jahren. Gemeinnützige Einrichtungen wirtschaften ohne Ge-
winnerzielungsabsicht und Gewinnerzielungsmöglichkeit. „Gewinne“ fließen unmittelbar in 
die Betriebe zurück. 

Die sofortige, ab dem 20.3.2022 in Kraft tretende Rechtsverordnung zur Sicherstellung der 
Ausgleichszahlungen ermöglichen spezifische Maßnahmen, die nur in den Fällen eingesetzt 
werden, wenn es wirklich zu wirtschaftlichen Belastungen der Kliniken kommen wird. Die Kli-
niken werden wirkungsvoll geschützt, um auch in dieser Phase der Pandemie weiter ihren 
wichtigen Auftrag der Gesundheitsförderung und Genesung von Müttern, Vätern und pflegen-
den Angehörigen sicher stellen zu können.  

Überlässt man die Kliniken dem Geschehen, um erst einmal das mögliche Ausmaß der Erkran-
kungen, Ausfälle und Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Kliniken abzuwarten, ge-
fährdet man leichtsinnig eines der wenigen Angebote, die derzeit für Gesundheitsförderung 
der besonders durch die Pandemie belasteten Eltern und Pflegenden vorhanden sind. Und es 
ist davon auszugehen, dass der Verlust von Betten in Vorsorge- und Rehaeinrichtungen für 
die Mütter-/Väter-Kuren, Mutter-/Vater-Kind-Kuren und Kuren für pflegende Angehörige ab-
sehbar in der bestehenden Qualität nicht ausgeglichen werden kann. Dabei sind deren Ange-
bote derzeit höchst nachgefragt. Die Gesundheit der Mütter, Väter und Pflegenden hat in der 
Pandemie erheblich gelitten und es Bedarf zeitnah einer Erhöhung der Angebote, nicht einer 
Gefährdung.  

 

Yvonne Bovermann, Geschäftsführerin 


